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Résumé 
En ce qui concerne les organes termi-
naux, on dispose pour les transplanta-
tions de techniques médicales bien éta-
blies. Pour les reins, le cœur et le foie, 
la probabilité de survie à moyen jusqu’à 
long terme, est bonne en raison des pro-
grès dans le traitement du rejet d’or-
ganes. Les patients peuvent de nouveau 
mener une vie à peu près normale. 
L’assurance maladie et l’assurance de 
base (AOS) offre en Suisse une couver-
ture globale des coûts pour la transplan-
tation, y compris pour les mesures pré-
paratoires et pour le suivi. Etant donné 
le caractère particulier des soins aux 
personnes subissant une transplanta-
tion (que seuls quelques médecins oc-
troient dans peu de centres spéciale-
ment équipés à cet effet), il est 
inintéressant pour les assureurs de pro-
poser une assurance complémentaire 
couvrant ce domaine. En revanche, l’as-
sureur se voit confronté à une morbidité 
élevée chez cette clientèle à laquelle il 
ne peut répondre qu’avec des réserves 
ou une adaptation de la prime. Mais ces 

deux solutions ne sont pas non plus in-
téressantes pour l’assureur qui n’est 
ainsi pas porté à s’adresser à cette sorte 
de clients: il ne se développe donc pas 
de marché d’assurances complémen-
taires pour les personnes subissant une 
transplantation. D’autre part, le pro-
blème des donneurs vivants souhaitant 
une assurance complémentaire est ac-
tuellement l’objet d’une discussion dé-
taillée. 
Des assurances vie, mais dont les primes 
sont adaptées au risque correspondant, 
sont offertes dans certains cas (les reins, 
éventuellement le cœur). Leur durée est 
limitée dans la plupart des cas.
Il n’est pas tenu compte dans cet article 
des assurances en cas d’incapacité de 
gain et en cas d’invalidité, mais elles 
posent des questions semblables. 

Zusammenfassung
Transplantationen sind etablierte The-
rapieverfahren bei terminalem Organ-
versagen. Bei Niere, Herz und Leber ist 
die Überlebenswahrscheinlichkeit mit-
tel- bis langfristig, bedingt durch Fort-
schritte in der Behandlung der Organ-
abstossung, gut und die Patienten 
können wieder ein annähernd normales 
Leben führen.
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Die Kranken-Grundversicherung (OKP) 
in der Schweiz beinhaltet eine umfas-
sende Deckung der Kosten für die Trans-
plantation, mit vor- und nachgelagerter 
Betreuung. Der besondere Charakter 
der Betreuung von Transplantierten 
(konzentriert auf wenige Zentren und 
wenige Ärzte, spezielle räumliche Ge-
gebenheiten) erodiert den Zusatznut-
zen, den eine weitergehende Versiche-
rung für den Transplantierten be- 
inhalten würde. Demgegenüber sieht 
sich der Versicherer mit der erhöhten 
Morbidität dieser Klientel konfrontiert, 
welcher nur mit Vorbehalten oder einer 
Prämienanpassung begegnet werden 
könnte. Beide Lösungen sind aber für 
den Versicherer uninteressant, sodass 
sie wenig Interesse hat, diese Kunden 
gezielt anzusprechen: es bildet sich kein 
Markt für Zusatzversicherungen für 
Transplantierte. Das Problem der Le-
bendspender, welche eine Zusatzversi-
cherung möchten, wird eingehend dis-
kutiert.
Lebensversicherungen werden in Einzel-
fällen angeboten (Niere, allenfalls Herz), 
wobei die Prämien risikogerecht festge-
setzt werden. In den meisten Fällen wer-
den diese Versicherungen auch zeitlich 
begrenzt.

Im Rahmen dieses Artikels werden die 
Erwerbsunfähigkeitsversicherungen so-
wie die Invaliditätsversicherungen nicht 
betrachtet. Es gelten aber ähnliche Über-
legungen.

Einleitung
Mit dem Fortschritt der Forschung auf  
dem Gebiet der Immunsuppression in den 
1980er-Jahren konnten sich die Organ-
transplantationen als Therapie bei termi-
nalem Organversagen etablieren. Die 
Langzeitergebnisse haben sich in unse-
rem Land auf hohem Niveau etabliert: erst 
kürzlich publizierte Zahlen vom Universi-
tätsspital Zürich zeigen, dass 20 Jahre 
nach einer Herztransplantation 55,6 % 
der Patienten noch am Leben sind [1]. Auch 
für die anderen Transplantationen von 
soliden Organen (Lunge, Leber, Niere und 
Pankreas respektive deren Kombinatio-
nen) zeigen die neuesten Zahlen aus der 
Schweiz, dass die Organtransplantation 
eine Therapieform mit einer, sicherlich 
mittelfristig, guten Überlebenswahr-
scheinlichkeit ist (Figur 1) [2], je nach Organ 
aber deutliche Unterschiede bestehen.

Schon bei der Explantation und insbe-
sondere im Rahmen der chronischen Ab-
stossungsreaktion nach der Implanta-
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tion, welche durch potente Medikamente 
nicht vollständig supprimiert werden 
kann, setzen stetige Veränderungen an 
den Organen ein, welche zu einem Funk-
tionsversagen führen können. Diese so-
genannte «chronic transplant dysfunc-
tion» (CTD), welche teilweise auch durch 
die Immunsuppressiva gefördert wird, 
ist der häufigste Grund für ein Organ-
versagen, wobei 5 Jahre nach Transplan-
tation 30–50  % der transplantierten 
Nieren, Herzen, Lungen und des Pank-
reas sowie etwa 5–20 % der Lebern die 
typischen morphologischen Verände-
rungen zeigen. 

Daneben sind die immunsupprimierten 
Organempfänger gefährdet durch bakte-
rielle und virale Infekte. Aus den Zusam-
menstellungen der Swiss Transplant Co-
hort Study [2] ist ersichtlich, das knapp 
78 % der zwischen 2008 und 2012 Trans-
plantierten durchschnittlich mehr als 
4 Infektereignisse in der Beobachtungs-
periode erlebten. Besonders gefährdet 
sind die Lungentransplantierten mit ei-
nem Fremdorgan, das in direktem Kontakt 
zur kontaminierten Umwelt steht.
 
Während die Mortalität durch CTD und 
Infektionen, bedingt durch Screening,  

Prophylaxe, Anpassung der Immunsup-
pression sowie Fortschritte in der inter-
ventionellen Therapie von vaskulären 
Komplikationen, stetig abgenommen 
hat, bleibt das Risiko, eine tödliche 
Krebskrankheit zu entwickeln, 2-mal hö-
her als in der Normalpopulation. Non – 
Hodgkin-Lymphome, Hauttumoren, Lun-
gentumoren und Lebertumoren sind 
dabei die führenden Krebsarten [3, 4].

Die Abnahme der Mortalität und die ste-
tige Zunahme an Langzeitüberlebenden 
sind einerseits das Ergebnis einer indi-
viduell adaptierten Immunsuppression, 
andererseits aber auch einer kostenin-
tensiven Therapie von chronischen Ver-
änderungen in den transplantierten Or-
ganen. Insbesondere die beschleunigte 
Arteriosklerose, wie sie unter der übli-
chen Immunsuppression beobachtet 
wird, kann Kathete-technisch weitge-
hend behandelt werden.

Im Folgenden wird auf die Möglichkeit 
des Transplantierten, sich in Bezug auf 
Krankheit und Todesfall versichern zu 
lassen, näher eingegangen. Die Versi-
cherung der Erwerbsunfähigkeit respek-
tive der Invalidität wird in diesem Artikel 
nicht näher beleuchtet.
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Krankenversicherung 

1. Leistungen im Rahmen der 
Transplantation  
a) Obligatorische Krankenversicherung 
Die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung (OKP) übernimmt die Kosten, 
die bei einer Organtransplantation an-
fallen. Dabei werden die Kosten der ei-
gentlichen Transplantation über Fallpau-
schalen, soweit sie im SwissDRG 
abgebildet sind, übernommen. Für Leis-
tungen, die in diesem Tarifwerk nicht 
abgebildet sind, gelten die Bestimmun-
gen des Vertrags zwischen H+ Die  
Spitäler der Schweiz und dem SVK 
(Schweizerischer Verband für Gemein-
schaftsaufgaben der Krankenversiche-
rer) vom 1.1.2012. Insbesondere sind 
dort die Leber-Lebendspende (siehe un-
ten) und die Pankreastransplantation 
geregelt, welche im DRG nicht aufgeführt 
sind [5].
In der Vereinbarung zwischen H+ und 
SVK sind auch Pauschalbeträge für die 
Aufnahme auf die Warteliste von Swiss- 
transplant, die Abgeltung für die Organ-
entnahme, die Typisierung der Organe 
sowie die Transportkosten aufgeführt. 
Zwischenzeitlich haben einige schwei-
zerische Versicherungsgesellschaften 

die Vereinbarung mit dem SVK teilweise 
aufgekündigt, wobei zurzeit nicht abge-
schätzt werden kann, was das auf die 
Kostenabdeckung bei den Organtrans-
plantationen bedeutet.

b) Spital-Zusatzversicherungen 
Heute angebotene Zusatzversicherun-
gen ermöglichen dem Versicherten den 
Aufenthalt in der halbprivaten oder  
privaten Abteilung mit freier Arztwahl 
in einem Listenspital in der ganzen 
Schweiz. In den allgemeinen Vertrags-
bedingungen (AVB) aller grossen Kran-
kenversicherer wird die Organtransplan-
tation als nicht versichertes Ereignis 
aufgeführt. Somit kann sich ein Versi-
cherter im Falle einer Transplantation 
nur im Rahmen der Grundversicherung 
behandeln lassen. Die Einschränkung 
gilt aber nur für den Zeitraum, welcher 
durch die SVK-Pauschale abgedeckt ist. 
Folgerichtig kann er sich für jede Folge-
behandlung entsprechend der abge-
schlossenen Zusatzversicherung halb-
privat oder privat behandeln lassen.
 
Kranken-Zusatzversicherungen nach 
Organtransplantationen
Das Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG) von 1908 bildet in 
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der Schweiz die gesetzliche Grundlage 
für den privatrechtlichen Versicherungs-
vertrag. Im Bereich der Krankenversi-
cherung fallen die Zusatzversicherun-
gen und die Krankentaggeldversicherung 
nach VVG unter den privatrechtlichen 
Versicherungsvertrag. 
Die Versicherer können bei Versicherun-
gen nach VVG die Aufnahme eines Inte-
ressenten ablehnen (Vertragsfreiheit), 
die Prämien abhängig von Alter, Ge-
schlecht, Gesundheitszustand und wei-
teren Kriterien gestalten oder Kollektiv-
verträge mit Prämienrabatten anbieten. 
Die Kündigungsmöglichkeiten sind je 
nach Versicherer unterschiedlich. Die 
meisten Versicherer verzichten jedoch 
ausdrücklich auf das Recht, im Schaden-
fall den Versicherungsvertrag aufzulö-
sen, indem sie dies in den betreffenden 
AVB ausdrücklich erwähnen. Hingegen 
kann der Vertrag bei einer Anzeige-
pflichtverletzung gemäss Art. 4 VVG 
durch den Versicherer aufgelöst werden. 
 
a) Braucht der Transplantierte eine 
Kranken-Zusatzversicherung?
In den meisten Zusatzversicherungen 
werden Leistungen abgedeckt, die nicht 
in den Deckungsumfang der OKP gehö-
ren. Namentlich sind dies:

• Komfortsteigerung durch garantierte 
Zimmergrösse (Ein- oder Zwei-Bett-
Zimmer) und freie Arztwahl sowie freie 
Spitalwahl 

• Kostenübernahme für gewisse nicht 
kassenpflichtige, jedoch swissmedic-
registrierte Medikamente

• Je nach Versicherung zusätzlich Haus-
halthilfe, psychotherapeutische Be-
handlungen, gewisse komplementär-
medizinische Angebote u.a.m.

Nun ist Folgendes zu bedenken:
• Organtransplantierte werden dauer-

haft mit Immunsuppressiva behandelt 
und sind dementsprechend einem er-
höhten Risiko für bakterielle und virale 
Infektionen ausgesetzt. Die speziali-
sierten Behandlungszentren haben 
deswegen ihre stationären Abteilun-
gen mit Zwei- oder Ein-Bettzimmer 
ausgestattet.

• Organtransplantationen werden in der 
Schweiz an wenigen Universitäts- und 
Zentrumsspitälern durchgeführt. Im 
Rahmen der Zuteilung der hochspezi-
alisierten Medizin (HSM) wurden für 
diese Aufgabe nur öffentliche Spitä- 
ler berücksichtigt, wo auch die Nach-
sorge durchgeführt wird. Somit ist die 
Wahlfreiheit bezüglich Spital nur be- 
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schränkt möglich und bewegt sich im 
gleichen Rahmen, wie er auch für den 
grundversicherten Patienten gilt. Der 
Patient kann von seiner Wahlfreiheit 
bezüglich Arzt in dieser Situation nicht 
Gebrauch machen, sondern muss mit 
vorhandenen Angeboten vorliebneh-
men. 

• Transplantationen sind hochspeziali-
sierte Eingriffe, die pro Organ in der 
Schweiz nur von wenigen Chirurgen 
an den oben zitierten Zentren angebo-
ten werden. 

• Gelegentlich müssen Organtransplan-
tierte mit noch nicht zugelassenen 
oder in der Schweiz nicht (mehr) er-
hältlichen Medikamenten behandelt 
werden (zum Beispiel bei schweren 
Abstossungsreaktionen). Überwie-
gend handelt es sich bei diesen The-
rapien um lebensnotwendige Behand-
lungen oder um Therapien, bei deren 
Unterlassung mit invalidisierenden 
Folgeerscheinungen zu rechnen ist. 
Somit können diese Medikamente ent-
sprechend Art. 71 a und b KVV in eine 
Pflichtleitung zulasten der OKP über-
führt werden, falls die Behandlung 
ambulant erfolgt, oder sie werden in 
den Pauschalen abgerechnet respek-
tive teilweise über Zusatzentgelte.

 

Aus diesen Erwägungen ist es fraglich, 
inwiefern eine Zusatzversicherung für 
den transplantierten Versicherten in der 
Schweiz überhaupt erstrebenswert ist: 
einerseits ist die Abdeckung durch die 
Grundversicherung im medizinischen 
Bereich umfassend, andererseits kön-
nen die Vorteile bezüglich Arztwahl und 
erhöhtem Komfort bei stationären Auf-
enthalten wegen den krankheitsbeding-
ten Besonderheiten nicht realisiert wer-
den. Der ambulante Bereich wird 
vollständig durch die Grundversiche-
rung abgedeckt und deshalb erübrigt 
sich eine Diskussion.

b) Kranken-Zusatzversicherung für 
Transplantierte aus der Sicht der 
Versicherer
Der Versicherer darf nach gültigem Ver-
sicherungsvertragsrecht (VVG) einen 
Antrag unbegründet ablehnen, Auskunft 
über gesundheitliche Probleme beim 
Antragsteller direkt einholen sowie ei-
nen zeitlich unbeschränkten Vorbehalt 
auf gewisse Leiden machen. 
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Wie verhält es sich nun beim Transplan-
tierten?
• In den Jahren nach einer erfolgreichen 

Transplantation können durch die  
Immunsuppression bedingte syste- 
mische und organspezifische Erkran-
kungen auftreten, sog. «systemic trans-
plant dysfunctions», welche sich durch 
bakterielle und virale Infektionen sowie 
vermehrte Tumoren manifestieren.

• Können einzelne Manifestationen mit 
der notwendigen «bestimmten und 
unzweideutigen Fassung» mit einem 
Vorbehalt belegt werden [6], so ist dies 
bei anderen schwierig (zum Beispiel 
«Hypertonie und deren Folgen»), da 
sie auch bei der Normalpopulation mit 
einer gewissen Inzidenz auftreten, 
womit eine Abgrenzung schwierig wird.

• Alternativ zu umfassenden Vorbehal-
ten könnten die Versicherungsgesell-
schaften für diese Population eine 
Risikoprämie erheben. Für die Berech-
nung einer solchen müssten aber re-
levante Kostendaten vorliegen, was 
für die Schweiz aus mehreren Gründen 
nicht der Fall ist. Versicherungsma-
thematisch wäre als Alternative die 
Übernahme von Daten aus anderen 
Gesundheitssystemen sicherlich kri-
tisch (siehe dazu [7]).

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass in der Schweiz für Kranken-Zusatz-
versicherungen für Transplantierte aus 
mehreren Gründen kein Markt  
besteht:
• Vonseiten der potenziellen Nachfrager 

für eine solche Versicherung besteht 
angesichts des umfassenden Schut-
zes, den die Grundversicherung ge-
währt, ein geringes Interesse an einer 
praktisch nicht zu realisierenden Zu-
satzleistung (freie Arztwahl, Zusatz-
komfort), die in einer solchen Versi-
cherung angeboten wird. Das deckt 
sich mit der Erfahrung des Schreiben-
den, hat er doch noch nie einen solchen 
Antrag bearbeiten müssen.

• Demgegenüber ist auch das Interesse 
der Versicherer, solche Kunden mit 
einem entsprechenden Angebot an-
zusprechen, klein: die Ausformulie-
rung von griffigen Vorbehalten, wel-
che sodann auch durchsetzbar sind, 
gestaltet sich in dieser Population 
schwierig, womit der potenzielle Auf-
wand für solche Kunden in keinem 
Verhältnis zum Ertrag steht. Wären 
risikogerechte Prämien berechenbar, 
so wären diese höchstwahrscheinlich 
prohibitiv hoch.
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c) Spezialfall: Organ-Lebendspender
Die Knappheit an hirntoten Organspen-
dern hat zur Popularisierung der Le-
bendspende geführt. Betraf dies initial 
vor allem die Nierenspende, so wird  
seit einigen Jahren auch die Leber-
lebendspende (LLS) in der Schweiz 
durchgeführt. Zwischen 2008 und 2010 
wurden 15 LLS akzeptiert, bei den Nie-
ren übertreffen die Lebendnierenspen-
den (LNS) diejenigen der Kadavernieren 
seit 2005 regelmässig und haben sich 
bei 120 pro Jahr eingependelt.
Im Transplantationsgesetz von 2004 
sind die Voraussetzungen geregelt, die 
für eine Verpflanzung von Organen le-
bender Personen erfüllt sein müssen. 
Alle medizinischen Kosten im Zusam-
menhang mit der Transplantation müs-
sen von der Versicherung des Empfän-
gers getragen werden (Art. 14). In Art. 
11 der Transplantationsverordnung wird 
der Versicherungsschutz für Tod und In-
validität (je CHF 250 000) geregelt, in 
Art. 12 wird festgelegt, dass der mate-
rielle Aufwand (Abklärung, Arbeitsaus-
fall, Reisekosten) zu ersetzen ist sowie 
lebenslänglich organspezifische Nach-
kontrollen von der Empfängerversiche-
rung zu tragen sind.
 

Lebendspender haben ein erhöhtes Ri-
siko bezüglich organspezifischen Kom-
plikationen: Beim Nierenspender sind 
dies die Beeinträchtigung der Nieren-
funktion (terminale Niereninsuffizienz 
bei Spendern bei 90 pro 10 000 und bei 
gesunden Nicht-Spendern bei 14 pro 
10 000 bis zum 80. Lebensjahr [8]) und 
Bluthochdruck, beim Leberspender 
weicht der Verlauf im ersten Jahr nach 
der Spende in 40 % vom Normalen ab 
[9], die Mortalität beträgt ca. 0,5 %. 
Langfristig besteht hingegen kein we-
sentliches Organrisiko, falls die Rege-
neration normal abläuft, welche inner-
halb von 6 bis 12 Monaten erfolgt.
Auch wenn das absolute Risiko gering 
ist, wird der Lebendspender mit Sicher-
heit bei einem Versicherungsantrag für 
eine Zusatzversicherung einen Vorbe-
halt in Kauf nehmen müssen. Regelt das 
Transplantationsgesetz materielle und 
gesundheitliche Belange vorbildlich, so 
muss der altruistische Spender mit einer 
Benachteiligung rechnen, falls er medi-
zinische Zusatzleistungen möchte 
(VVG): hier wird er den Marktkräften 
überlassen. Inwiefern dies juristisch zu 
beheben wäre (zum Beispiel mit einem 
Verbot für organspezifische Vorbehalte  
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bei Lebendspendern), darf an dieser 
Stelle offengelassen werden. Mit Zu-
nahme der Lebendspender wird man sich 
dieser Problematik aber stellen müssen.

Lebensversicherungen
Gegenstand der Lebensversicherung ist, 
im Gegensatz zu demjenigen der Kran-
kenzusatzversicherung, ein klar umris-
senes Ereignis, der Todesfall. Jedoch 
hängt nach einer Transplantation der 
Eintritt dieses Ereignisses von einer 
Mehrzahl von Faktoren ab, welche die 
Restlebenszeit beeinflussen. Aus den 
entsprechenden Statistiken können ver-
schiedene Kohorten gebildet werden, 
wie nachfolgende (unvollständige) Auf-
stellung der Risikofaktoren für die Niere 
zeigt:
• Risikofaktoren für die Beurteilung der 

Restlebenszeit nach Nierentransplan-
tation:
 · Ursprung des transplantierten Or-

gans (Lebend- vs. Leichenspende)
 · Ursache des Nierenversagens (z. B. 

Zuckerkrankheit)
 · HLA- matching (Histokompatibilität) 

zwischen Spender und Empfänger
 · Anzahl Abstossungen / Stärke der 

Immunsuppression
 · Alter

 

Aktuell werden im Einzelfall Lebensver-
sicherungen für Nierentransplantierte 
angeboten, wobei entsprechend den 
oben zitierten Kriterien die Prämien mit 
einem Risikoaufschlag versehen werden 
und die Versicherungsdauer üblicher-
weise beschränkt wird [10].
In die gleiche Risikokategorie wie die 
Nierentransplantierten könnte man die 
Pankreastransplantierten einteilen, ist 
doch das versicherte Risiko nicht unmit-
telbar an eine Organfunktion gekoppelt, 
sondern eher an die Grundkrankheit. 
Angesichts des kleinen Personenkreises 
an Transplantierten dürfte sich aber 
diese Frage in der Schweiz nicht stellen.
Herztransplantierte werden von den Le-
bensversicherungen überwiegend ab-
gelehnt. Nur in ganz wenigen Einzelfäl-
len ist der Abschluss einer Versicherung 
möglich, wobei folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen:

 · Zeitliche Limitierung auf 10 Jahre
 · Wartefrist nach Transplantation min-

destens ein Jahr
 · Keine Herzinsuffizienz, keine Hyper-

tonie und keine Abstossungsreakti-
onen [10]
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In den letzten Jahren ist in einigen Län-
dern, insbesondere in Deutschland, den 
USA, aber auch in der Schweiz, eine dra-
matische Zunahme derjenigen Trans-
plantierten zu beobachten, welche als 
«high urgency», also sehr dringlich, ge-
listet waren (siehe Figur 2). Ein hoher 
Prozentsatz wurde überdies mittels 
Herzunterstützungssystem vorbehan-
delt. Diese erhöhte Morbidität dürfte 
die Chance, einen Versicherungsschutz 
zu erhalten, wesentlich verringern.
Lebertransplantierte dürfte man eben-
falls nur im Einzelfall für versicherbar 
erklären und die Vertragsdauer limitie-
ren. Konkrete diesbezügliche Kriterien 
sind mir jedoch nicht bekannt. Lungen-
transplantierte dagegen dürften wegen 
ihrem zeitlich gleichbleibenden Morta-
litätsrisiko nicht versicherbar sein, da 
ein geeignetes Modell zur Prämienbe-
rechnung kaum zu erstellen ist.

Keine Daten existieren in der Schweiz 
für die Versicherbarkeit nach Le-
bendspende. Entsprechende Mitteilun-
gen aus den USA legen jedoch den 
Schluss nahe, dass bei Lebensversiche-
rungen mit einem Risikoaufschlag ge-
rechnet werden muss. Je nach Organ  
 

(Niere bzw. Leber) kann das Risiko aus 
der medizinischen Vorgeschichte res-
pektive dem interkurrenten Verlauf ab-
geschätzt werden, wobei hier der Leber-
Lebendspender bevorzugt ist.

Schlussfolgerung
Die obligatorische Grundversicherung 
übernimmt in der Schweiz alle medizi-
nischen Kosten, die mit einer Transplan-
tation anfallen. Angesichts der hohen 
Kosten sind Transplantationen in den 
Zusatzversicherungen ausgeschlossen.
Da auch nach einer Transplantation alle 
Folgekosten abgedeckt sind und keine 
eigentliche Wahlfreiheit bezüglich Be-
handlungsort, Behandlungsmodalität 
und Arztwahl besteht, besteht weder 
aus Sicht des Patienten (Kunden) noch 
aus Sicht der Versicherer ein Interesse 
an einem Versicherungsverhältnis. 
Dagegen kann sehr wohl ein Bedürfnis 
des Transplantierten bestehen, seine 
Angehörigen angesichts der beschränk-
ten Überlebenszeit materiell abzusi-
chern und eine Lebensversicherung ab-
zuschliessen. In wenigen Fällen ist dies, 
mit einem entsprechenden Risikoauf-
schlag, möglich, die Mehrzahl wird sich 
aber nicht versichern lassen können.
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Figur 1: 2008–2010, Überleben nach Art der 

Transplantation für die Schweiz (Quelle: [2])
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Figur 2: Herztransplantationen, Verteilung 

zwischen elektiver und dringlicher Indikation 

(2010) in Eurotransplant (D und A) sowie UNOS 

(USA) [Quelle: ATS 2013, TU24a / TU24c)
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